
 
Nutzungsordnung für DV-Einrichtungen 

 
Passwörter 
 
Der Internet-Zugang für Schülerinnen und Schüler ist durch ein wechselndes Passwort geschützt. Die 
Nutzung dieses Passworts bedarf grundsätzlich der ausdrücklichen Genehmigung einer Lehrerin oder 
eines Lehrers und betrifft ausschließlich den laufenden Unterricht sowie den abgesprochenen 
Arbeitsauftrag. Private Nutzung dieses Passworts ist untersagt. 
Das unerlaubte Arbeiten unter einem anderen Passwort ist verboten. Wer von einem fremden Passwort 
unerlaubt erfährt, ist verpflichtet, dies der Schule mitzuteilen. 
 
Verbotene Nutzungen 
 
Die gesetzlichen Bestimmungen insbesondere des Strafrechts, Urheberrechts und des 
Jugendschutzrechts sind zu beachten. Es ist verboten, pornographische, gewaltverherrlichende oder 
rassistische Inhalte aufzurufen oder zu versenden. Werden solche Inhalte versehentlich aufgerufen, ist 
die Anwendung zu schließen und der Aufsichtsperson Mitteilung zu machen.  
 
Datenschutz und Datensicherheit 
 
Die Schule ist in Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht berechtigt, den Datenverkehr zu speichern und zu 
kontrollieren. Diese Daten werden in der Regel nach einem Monat gelöscht.  
 
Eingriffe in die Hard- und Softwareinstallation 
 
Veränderungen der Installation und Konfiguration der Arbeitsstationen und des Netzwerkes sowie 
Manipulationen an der Hardwareausstattung sind grundsätzlich untersagt. Fremdgeräte dürfen nicht an 
Computer oder an das Netzwerk angeschlossen werden. Unnötiges Datenaufkommen durch Laden und 
Versenden von großen Dateien aus dem Internet, ist zu vermeiden.  
Die Bedienung der Hard- und Software hat entsprechend den Instruktionen zu erfolgen. Störungen oder 
Schäden sind sofort der Aufsichtsperson zu melden. Wer schuldhaft Schäden verursacht, hat diese zu 
ersetzen.  
 
Nutzung von Informationen aus dem Internet 
 
Das Herunterladen von Anwendungen (ausführbare Programme und Dateien) ist nicht zulässig. 
Im Namen der Schule dürfen weder Vertragsverhältnisse eingegangen noch kostenpflichtige Dienste im 
Internet benutzt werden. 
Bei der Weiterverarbeitung von Daten aus dem Internet sind insbes. Urheber- oder Nutzungsrechte zu 
beachten. 
 
Versenden von Informationen in das Internet  
 
Werden Informationen unter dem Absendernamen der Schule in das Internet versandt, geschieht das 
unter Beachtung der allgemein anerkannten Umgangsformen. Die Veröffentlichung von Internetseiten 
der Schule bedarf der Genehmigung durch die Schulleitung. 
Bei der Veröffentlichung fremder Inhalte ist insbesondere das Urheberrecht zu beachten. Der Urheber 
ist zu nennen, wenn dieser es wünscht. 
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Das Recht am eigenen Bild ist zu beachten. Die Veröffentlichung von Einzelfotos und 
Schülermaterialien ist nur gestattet mit der Genehmigung der Schülerinnen und Schüler sowie im Falle 
der Minderjährigkeit ihrer Erziehungsberechtigten.  
 
Nutzungen außerhalb des Unterrichts 
 
Außerhalb des regulären Unterrichts kann im Rahmen von Projektarbeit oder der Arbeit in 
Übungsfirmen ein Nutzungsrecht gewährt werden. Art und Umfang wird im Einzelfall von der 
betreuenden Lehrkraft in Absprache mit der Schulleitung festgelegt.  
Eigenes Arbeiten am Computer außerhalb des Unterrichts ist für Schülerinnen und Schüler nur unter 
Aufsicht im Internetcafe der Schule möglich. 
 
Schlussvorschriften 
 
Nutzer, die unbefugt Software von den Arbeitsstationen oder aus dem Netz kopieren oder verbotene 
Inhalte nutzen, machen sich strafbar. 
Die Nutzerordnung hängt in jedem Fachraum zur Ansicht aus. 
 
Erklärung:  
 
Mit den in der Nutzungsordnung festgelegten Regeln bin ich einverstanden. Mir ist bekannt, dass die 
Schule den Datenverkehr protokolliert und durch Stichproben überprüft. Sollte ich gegen die 
Nutzungsregeln verstoßen, verliere ich meine Berechtigung für die Nutzung außerhalb des Unterrichts 
und muss ggf. mit Schulordnungsmaßnahmen rechnen. Bei Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen 
sind zivil- oder strafrechtliche Folgen nicht auszuschließen. 
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